jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 GSVG Ausnahmen von der
Pflichtversicherung fur einzelne

Berufsgruppen

GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Von der Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung oder in der Kranken- oder
Pensionsversicherung sind Personen ausgenommen, wenn diese Personen auf Grund ihrer Zugehorigkeit zu
einer gesetzlichen beruflichen Vertretung (Kammer) und auf Grund der Ausibung einer selbstandigen
Erwerbstatigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 4 Anspruch auf Leistungen haben, die den Leistungen nach diesem
Bundesgesetz gleichartig oder zumindest annahernd gleichwertig sind, und zwar

1. 1.fur die Kranken- und/oder Pensionsversicherung gegenuber einer Einrichtung dieser gesetzlichen
beruflichen Vertretung oder
2. 2.fur die Krankenversicherung aus einer verpflichtend abgeschlossenen Selbstversicherung in der
Krankenversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder diesem Bundesgesetz.
und die fir das Bundesgebiet jeweils in Betracht kommende gesetzliche berufliche Vertretung (falls die
gesetzliche berufliche Vertretung auf Grund eines Landesgesetzes eingerichtet ist, diese Vertretung) die
Ausnahme von der Pflichtversicherung beantragt. Hinsichtlich der Pensionsversicherung gilt dies nur dann, wenn
die Berufsgruppe am 1. Janner 1998 nicht in die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung einbezogen war.
Die Feststellung der Gleichartigkeit oder annahernden Gleichwertigkeit obliegt dem Bundesminister flr Arbeit,
Gesundheit und Soziales.

2. (2)Der Antrag im Sinne des Abs. 1 ist bis zum 1. Oktober 1999 zu stellen. Verordnungen auf Grund dieses Antrages
konnen ruckwirkend mit 1. Janner 2000 erlassen werden.

3. (3)Die Gleichwertigkeit im Sinne des Abs. 1 Z 1 ist jedenfalls dann als gegeben anzunehmen, wenn die
Leistungsanspriche (Anwartschaften) auf einer bundesgesetzlichen oder einer der bundesgesetzlichen Regelung
gleichartigen landesgesetzlichen Regelung Uber die kranken- oder pensionsrechtliche Versorgung beruhen.

4. (4)Die Sozialversicherungstrager haben auf Ersuchen jener gesetzlichen beruflichen Vertretungen (Kammern),
deren Mitglieder nach den Abs. 1 bis 3 von der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach diesem
Bundesgesetz ausgenommen sind, Auskinfte auf automationsunterstttztem Weg Giber den Dachverband (8 183)
daruber zu erteilen, ob und bei welchem Versicherungstrager nach Abs. 1 Z 2 ein Kammermitglied in der
Krankenversicherung nach § 14b pflichtversichert bzw. nach § 14a oder nach dem ASVG verpflichtend
selbstversichert ist. Kosten, die dem Dachverband dadurch erwachsen, sind diesem von der ersuchenden Stelle

zur Ganze zu erstatten.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/183
https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/14b

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 5 GSVG Ausnahmen von der Pflichtversicherung für einzelne Berufsgruppen
	GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz


